
Berlin/Bonn, 10.02.2023

zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  
der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023 in Gelsenkirchen 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

Bericht 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

TOP 7.4 Reform der Passagierkontrollen an Flughäfen

Die Durchführung von Passagier- und Gepäckkontrollen nach § 5 Luftsicherheitsgesetz
obliegt an zahlreichen großen deutschen Verkehrsflughäfen der Bundespolizei. Zur
Durchführung dieser Aufgabe bedient sich die Bundespolizei überwiegend privater
Dienstleister.

Zum 1. Januar 2023 hat die Fraport AG die Aufgabe für die Durchführung der Luftsicher-
heitskontrollen nach § 5 LuftSiG durch Beleihung von der Bundespolizei übernommen.

Die Bundesministerin des Innern und für Heimat (BMI) hat entschieden, für alle Flughäfen
in Zuständigkeit des Bundes den Flughafenbetreibern die Übernahme der Luftsicher-
heitskontrollen nach dem Vorbild des Flughafens Frankfurt anzubieten. Gleichzeitig wird
den Ländern angeboten, die Zuständigkeit für diese Flughäfen zu übernehmen, um die
Luftsicherheitskontrollen durch eine Landesgesellschaft durchführen zu lassen.

Dem BMI liegen bislang Interessenbekundungen zur Übertragung der Luftsicherheitskon-
trollen durch Beleihung für folgende Flughäfen vor:

Berlin-Brandenburg, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Köln/Bonn. Das BMI wird un-
verzüglich mit den Flughafenbetreibern in Verhandlungen eintreten. Eine Interessenbe-
kundung eines Landes auf Übernahme eines Flughafens in Landeszuständigkeit liegt
bislang nicht vor.


